
Hinweis für Mandanten zur Rechtsanwaltsvergütung 

Wir sind gemäß § 49b Abs. 5 Bundesrechtsanwaltsordnung (BRAO) verpflichtet auf 
Nachfolgendes hinzuweisen: 

• Grundsätzlich  ermittelt sich unser Honorar nach dem hierfür anzuwendenden 
Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG). Das RVG legt für die Gebührenhöhe  in zivil- 
und verwaltungsrechtlichen Angelegenheiten den Gegenstandswert (auch Streitwert 
genannt) zugrunde. Dies ist der Wert Ihres rechtlichen Problems (z.B. Kaufpreis, 
Schadensersatz etc.).

• Im Rahmen der außergerichtlichen Vertretung fällt in der Regel eine so genannte  
Geschäftsgebühr zwischen 0,5 und 2,5-facher Höhe an (Nr. 2300 ff. des 
Vergütungsverzeichnisses). Eine höhere Gebühr als das 1,3-fache kann dabei 
regelmäßig nur gefordert werden, wenn die Tätigkeit umfangreich und schwierig war.

• Kommt es zu einer außergerichtlichen Einigung , fällt zusätzlich eine so genannte 
Einigungsgebühr in Höhe einer 1,5-fachen Gebühr an (Nr. 1000 ff des 
Vergütungsverzeichnisses). Eine Einigung liegt vor, wenn durch das Mitwirken eines 
Rechtsanwaltes eine Vereinbarung getroffen wird, durch den der Streit oder die 
Ungewissheit der Parteien über ein Rechtsverhältnis beigelegt wird.

• Im Falle eines gerichtlichen Verfahrens  fallen weitere Gebühren in Form von 
Verfahrensgebühren (I. Instanz 1,3-fach; II. Instanz 1,6-fach) und Terminsgebühren (I. u.
II. Instanz jeweils 1,2-fach). Soweit es im gerichtlichen zu einer Einigung kommt 
(gerichtl. Vergleich) fällt auch hier eine Einigungsgebühr an. Dies beträgt in der Regel 
den 1-fachen Satz.

• In strafrechtlichen Angelegenheiten ermittelt sich unser Honorar aus so genannten  
Betragsrahmengebühren, soweit keine anderweitige Vereinbarung getroffen wurde.

• In sozialrechtlichen Angelegenheiten gilt das zu zivil- und verwaltungsrechtlichen  
Angelegenheiten Gesagte, es sei denn, dass das Gerichtskostengesetz keine 
Anwendung findet oder Sie gehören dem in § 183 Sozialgerichtsgesetz (SGG) 
genannten Personenkreis an.

• Sollten Sie eine Beratung wünschen, berechnen wir streitwertunabhängig für eine erste 
Beratung im Umfang von bis zu einer Stunde 225,00 Euro zzgl. gesetzl. Mehrwertsteuer. 
Bei umfangreicheren Erstberatungen ermitteln wir die Gebühr hierfür nach dem 
Gegenstandswert. Soweit Sie Verbraucher sind, sieht das RVG eine Obergrenze von 
190,00 Euro zzgl. gesetzl. Mehrwertsteuer vor; § 34 Abs. 1 RVG.

• Selbstverständlich können wir auch eine Honorarvereinbarung in Form eines Pauschal- 
oder Stundenhonorars mit Ihnen treffen, § 3a RVG. Auch die Vereinbarung eines 
Erfolgshonorars ist unter bestimmten Voraussetzungen möglich. 

Die wichtigsten Vorschriften finden Sie auf der Rückseite. 



§ 49b Vergütung

(1) Es ist unzulässig, geringere Gebühren und Auslagen zu vereinbaren oder zu fordern, als das
Rechtsanwaltsvergütungsgesetz vorsieht, soweit dieses nichts anderes bestimmt. Im Einzelfall darf der Rechtsanwalt
besonderen Umständen in der Person des Auftraggebers, insbesondere dessen Bedürftigkeit, Rechnung tragen durch
Ermäßigung oder Erlaß von Gebühren oder Auslagen nach Erledigung des Auftrags.
(2) Vereinbarungen, durch die eine Vergütung oder ihre Höhe vom Ausgang der Sache oder vom Erfolg der anwaltlichen
Tätigkeit abhängig gemacht wird oder nach denen der Rechtsanwalt einen Teil des erstrittenen Betrages als Honorar erhält
(Erfolgshonorar), sind unzulässig, soweit das Rechtsanwaltsvergütungsgesetz nichts anderes bestimmt. Vereinbarungen, durch
die der Rechtsanwalt sich verpflichtet, Gerichtskosten, Verwaltungskosten oder Kosten anderer Beteiligter zu tragen, sind
unzulässig. Ein Erfolgshonorar im Sinne des Satzes 1 liegt nicht vor, wenn lediglich vereinbart wird, dass sich die gesetzlichen
Gebühren ohne weitere Bedingungen erhöhen.
(3) Die Abgabe und Entgegennahme eines Teils der Gebühren oder sonstiger Vorteile für die Vermittlung von Aufträgen,
gleichviel ob im Verhältnis zu einem Rechtsanwalt oder Dritten gleich welcher Art, ist unzulässig. Zulässig ist es jedoch, eine
über den Rahmen der Nummer 3400 der Anlage 1 zum Rechtsanwaltsvergütungsgesetz hinausgehende Tätigkeit eines
anderen Rechtsanwalts angemessen zu honorieren. Die Honorierung der Leistungen hat der Verantwortlichkeit sowie dem
Haftungsrisiko der beteiligten Rechtsanwälte und den sonstigen Umständen Rechnung zu tragen. Die Vereinbarung einer
solchen Honorierung darf nicht zur Voraussetzung einer Mandatserteilung gemacht werden. Mehrere beauftragte
Rechtsanwälte dürfen einen Auftrag gemeinsam bearbeiten und die Gebühren in einem den Leistungen, der Verantwortlichkeit
und dem Haftungsrisiko entsprechenden angemessenen Verhältnis untereinander teilen. Die Sätze 2 und 3 gelten nicht für
beim Bundesgerichtshof zugelassene Prozeßbevollmächtigte.
(4) Die Abtretung von Vergütungsforderungen oder die Übertragung ihrer Einziehung an Rechtsanwälte oder rechtsanwaltliche
Berufsausübungsgemeinschaften (§ 59a) ist zulässig. Im Übrigen sind Abtretung oder Übertragung nur zulässig, wenn eine
ausdrückliche, schriftliche Einwilligung des Mandanten vorliegt oder die Forderung rechtskräftig festgestellt ist. Vor der
Einwilligung ist der Mandant über die Informationspflicht des Rechtsanwalts gegenüber dem neuen Gläubiger oder
Einziehungsermächtigten aufzuklären. Der neue Gläubiger oder Einziehungsermächtigte ist in gleicher Weise zur
Verschwiegenheit verpflichtet wie der beauftragte Rechtsanwalt.
(5) Richten sich die zu erhebenden Gebühren nach dem Gegenstandswert, hat der Rechtsanwalt vor Übernahme des Auftrags
hierauf hinzuweisen.

§ 3 Gebühren in sozialrechtlichen Angelegenheiten

(1) In Verfahren vor den Gerichten der Sozialgerichtsbarkeit, in denen das Gerichtskostengesetz nicht anzuwenden ist,
entstehen Betragsrahmengebühren. In sonstigen Verfahren werden die Gebühren nach dem Gegenstandswert berechnet,
wenn der Auftraggeber nicht zu den in § 183 des Sozialgerichtsgesetzes genannten Personen gehört. In Verfahren wegen
überlanger Gerichtsverfahren (§ 202 Satz 2 des Sozialgerichtsgesetzes) werden die Gebühren nach dem Gegenstandswert
berechnet.
(2) Absatz 1 gilt entsprechend für eine Tätigkeit außerhalb eines gerichtlichen Verfahrens.

§ 3a Vergütungsvereinbarung

(1) Eine Vereinbarung über die Vergütung bedarf der Textform. Sie muss als Vergütungsvereinbarung oder in vergleichbarer
Weise bezeichnet werden, von anderen Vereinbarungen mit Ausnahme der Auftragserteilung deutlich abgesetzt sein und darf
nicht in der Vollmacht enthalten sein. Sie hat einen Hinweis darauf zu enthalten, dass die gegnerische Partei, ein
Verfahrensbeteiligter oder die Staatskasse im Falle der Kostenerstattung regelmäßig nicht mehr als die gesetzliche Vergütung
erstatten muss. Die Sätze 1 und 2 gelten nicht für eine Gebührenvereinbarung nach § 34.
(2) Ist eine vereinbarte, eine nach § 4 Abs. 3 Satz 1 von dem Vorstand der Rechtsanwaltskammer festgesetzte oder eine nach §
4a für den Erfolgsfall vereinbarte Vergütung unter Berücksichtigung aller Umstände unangemessen hoch, kann sie im
Rechtsstreit auf den angemessenen Betrag bis zur Höhe der gesetzlichen Vergütung herabgesetzt werden. Vor der
Herabsetzung hat das Gericht ein Gutachten des Vorstands der Rechtsanwaltskammer einzuholen; dies gilt nicht, wenn der
Vorstand der Rechtsanwaltskammer die Vergütung nach § 4 Abs. 3 Satz 1 festgesetzt hat. Das Gutachten ist kostenlos zu
erstatten.
(3) Eine Vereinbarung, nach der ein im Wege der Prozesskostenhilfe beigeordneter Rechtsanwalt für die von der Beiordnung
erfasste Tätigkeit eine höhere als die gesetzliche Vergütung erhalten soll, ist nichtig. Die Vorschriften des bürgerlichen Rechts
über die ungerechtfertigte Bereicherung bleiben unberührt.
(4) § 8 des Beratungshilfegesetzes bleibt unberührt.

§ 4a Erfolgshonorar

(1) Ein Erfolgshonorar (§ 49b Abs. 2 Satz 1 der Bundesrechtsanwaltsordnung) darf nur für den Einzelfall und nur dann
vereinbart werden, wenn der Auftraggeber aufgrund seiner wirtschaftlichen Verhältnisse bei verständiger Betrachtung ohne die
Vereinbarung eines Erfolgshonorars von der Rechtsverfolgung abgehalten würde. In einem gerichtlichen Verfahren darf dabei
für den Fall des Misserfolgs vereinbart werden, dass keine oder eine geringere als die gesetzliche Vergütung zu zahlen ist,
wenn für den Erfolgsfall ein angemessener Zuschlag auf die gesetzliche Vergütung vereinbart wird.
(2) Die Vereinbarung muss enthalten:

1. die voraussichtliche gesetzliche Vergütung und gegebenenfalls die erfolgsunabhängige vertragliche Vergütung, zu der
der Rechtsanwalt bereit wäre, den Auftrag zu übernehmen, sowie
2. die Angabe, welche Vergütung bei Eintritt welcher Bedingungen verdient sein soll.

(3) In der Vereinbarung sind außerdem die wesentlichen Gründe anzugeben, die für die Bemessung des Erfolgshonorars
bestimmend sind. Ferner ist ein Hinweis aufzunehmen, dass die Vereinbarung keinen Einfluss auf die gegebenenfalls vom
Auftraggeber zu zahlenden Gerichtskosten, Verwaltungskosten und die von ihm zu erstattenden Kosten anderer Beteiligter hat.


